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Die Gewinnermittlung bei gewerblich tätigen Mitunternehmerschaften erfolgt nach ständiger Rechtsprechung und Praxis additiv in zwei Stufen:
Die erste Stufe setzt auf der Steuerbilanz der Mitunternehmerschaft auf, berücksichtigt die Bildung und Fortentwicklung positiver/negativer Ergän-
zungsbilanzen und leitet daraus den Einkunftsanteil des jeweiligen Mitunternehmers ab. Auf der zweiten Stufe werden die Ergebnisse aus dem
Sonderbetriebsvermögen I und II mit ihren Sondervergütungen und Sonderbetriebsausgaben mittels Sonderbilanzen ermittelt und additiv zu einer
„Gesamtbilanz der Mitunternehmerschaft“ zusammengeführt. Entsprechend dem Regelungsbefehl in § 15 Abs. 1 Nr. 2 EStG soll dadurch die
Gleichstellung von Einzel- und Mitunternehmer erreicht werden. Verbindlichkeiten der Mitunternehmerschaft gegenüber einem oder mehreren
ihrer Mitunternehmer werden korrespondierend bilanziert und dadurch als „funktionales Eigenkapital“ gewertet. Dieser mitunternehmerspezi-
fische Grundsatz korrespondierender Bilanzierung wirft in der Praxis immer wieder Fragen auf. Aktuell sind nun zwei neue BFH-Entscheidungen
zum „Korrespondenzprinzip“ bei Mitunternehmerschaften zu vermerken, die im Folgenden für Praxiszwecke aufbereitet werden. Man erkennt
einmal mehr: Die transparente Mitunternehmerbesteuerung mit ihren vielfältigen Besonderheiten ist wahrlich nicht einfach zu handhaben. . . . . . . 493

StB Dr. Christian Kahlenberg, M.Sc., Bonn — Unionsrechtskonforme Anwendung von § 50d Abs. 3 EStG? — Anmerkungen zum BMF-Schrei-
ben v. 4.4.2018, FR 2018, 536

Zur Abwehr sog. Treaty- bzw. Directive-Shopping-Gestaltungen schränkt § 50d Abs. 3 EStG die Entlastung von deutschen Abzugssteuern auf
Grundlage von DBA, § 44a EStG oder aufgrund von EU-Recht (§ 43b, § 50g EStG) ein. Unionsrechtliche Bedenken zwangen den Gesetzgeber bereits
im Rahmen des BeitrRLUmsG v. 7.12.2011 zur Normenanpassung; diese hat der EuGH nunmehr mit seiner Entscheidung in der Rs. Deister u.a. (C-
504/16, C-613/16) zur Altfassung bestätigt. Mit einem Schreiben vom 4.4.2018 reagierte das BMF auf die genannte EuGH-Entscheidung. Auch die
aktuelle Fassung des § 50d Abs. 3 EStG steht im Verdacht, die unionsrechtlichen Anforderungen nicht hinreichend zu wahren (Vorlagebeschluss
des FG Köln v. 17.5.2017 – 2 K 773/16), weshalb sich das BMF-Schreiben auch mit Anwendungsfragen zur gegenwärtigen Rechtslage beschäftigt.
Der vorliegende Beitrag legt offen, dass die Verwaltungsanweisung sachlich, räumlich und auch inhaltlich zu kurz greift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
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